
V
Da die Hauptform der Ausübung der Staatsgewalt 

durch das Volk die Tätigkeit der gewählten Volks
vertretungen ist, wird die Entwicklung der Volks
vertretungen der verschiedenen Stufen zu den tatsäch
lich leitenden Organen in ihrem Bereich zu einer 
Kernfrage für den Fortgang des Demokratisierungs
prozesses. Zahlreiche Volksvertretungen verstehen es 
bereits, die entscheidenden Fragen in den Mittelpunkt 
ihrer Tagungen zu stellen und durch eine systematische 
Vorbereitung und Auswertung ihrer Beschlüsse die 
Meinungen und Vorschläge der Werktätigen zu be
rücksichtigen und ihre Mitarbeit zu gewinnen. Das ist 
jedoch noch nicht in allen Bezirken, Kreisen und 
Gemeinden der Fall. Deshalb müssen auf der Grund
lage der beiden Gesetze Methoden entwickelt werden, 
wie die Arbeit aller Volksvertretungen unserer Repu
blik auf das Niveau der am besten arbeitenden gehoben 
werden kann.

Zu diesem Zweck bestimmt § 1 Abs. 2 des Gesetzes 
über die örtlichen Organe, daß die Volkskammer die 
örtlichen Volksvertretungen anleitet, die Aufsicht über 
ihre Tätigkeit ausübt, ihnen bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben Hilfe leistet und dazu beiträgt, ihre Ver
antwortlichkeit zu erhöhen. Die Fassung des Gesetzes 
bringt deutlich zum Ausdruck, daß es sich hier um 
eine Stärkung der örtlichen Volksvertretungen und 
nicht um eine Beschränkung ihrer Selbständigkeit 
handelt. Zur Lösung dieser Aufgabe steht der Volks
kammer der ständige Ausschuß für die örtlichen 
Volksvertretungen zur Verfügung, dessen Mitglieder 
bereits gewählt sind und dessen Aufgaben, Rechte und 
Arbeitsmethoden sich aus dem Gesetz über die Rechte 
und Pflichten der Volkskammer gegenüber den ört
lichen Volksvertretungen und aus der Arbeitsordnung 
des Ausschusses ergeben. Der Ausschuß wird, um sich 
nicht zu zersplittern, den Schwerpunkt seiner Tätigkeit 
in der Anleitung der Bezirkstage sehen und sich 
bezüglich der Volksvertretungen der Kreise und Ge
meinden auf die Herausarbeitung von Grundsätzen 
beschränken müssen. Insoweit läßt sich die Regelung 
verallgemeinern, die in § 6 Abs. 2 des Gesetzes über 
die Rechte und Pflichten der Volkskammer gegenüber 
den örtlichen Volksvertretungen hinsichtlich der Ab
berufung von Abgeordneten vorgesehen ist: Der
ständige Ausschuß übt die Aufsicht über die Abberu
fung von Abgeordneten der Bezirkstage aus; für die 
anderen Volksvertretungen regelt er das Verfahren im 
Falle der Abberufung von Abgeordneten auf der 
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Diese 
Konzentrierung auf die Bezirkstage schließt nicht aus, 
daß sich der ständige Ausschuß in bestimmten Fällen 
auch mit der Arbeit der Volksvertretung eines Kreises 
oder einer Gemeinde beschäftigt. Die laufende An
leitung der unteren Volksvertretungen obliegt jedoch, 
wie § 6 Abs. 3 des Gesetzes über die örtlichen Organe 
festlegt, den höheren örtlichen Volksvertretungen. Bei 
der Durchführung dieser Arbeit unterliegen sie ihrer
seits wieder der Anleitung durch den ständigen Aus
schuß der Volkskammer. Im übrigen verweise ikh zur 
Vermeidung von Wiederholungen auf meinen in der 
Tagespresse veröffentlichten Artikel „Der ständige 
Ausschuß für die örtlichen Volksvertretungen“11).

VI
Großes Interesse fand bei der Bevölkerung die um

fassende Regelung der Rechte und Pflichten der Abge
ordneten. Durch § 21 Buchst, a des Gesetzes über die 
örtlichen Organe wird den Abgeordneten das Recht ge
geben, „im Aufträge ihrer Volksvertretung oder einer 
ständigen oder zeitweiligen Kommission die Durchfüh
rung staatlicher Anordnungen zu kontrollieren“.

In der Diskussion wurde der Vorschlag gemacht, den 
Abgeordneten dieses Kontrollrecht auch „aus eigener 
Initiative“ zuzubilligen.

Diesem Vorschläge konnte nicht zugestimmt werden. 
Berücksichtigt man, daß es etwa 130 000 Abgeordnete 
in der Deutschen Demokratischen Republik gibt, so 
wird sofort deutlich, daß dieser große Personenkreis 
nicht das Recht erhalten kann, eine systematische 
Kontrolle der Durchführung im Staatsapparat aus 
eigenem Ermessen vorzunehmen. Das würde zu einer ii)

Lahmlegung der Arbeit der staatlichen Organe führen. 
Systematische Kontrollen durch Abgeordnete müssen 
auf die Fälle beschränkt bleiben, in denen der Auftrag 
dazu von der Volksvertretung oder einer ihrer Kom
missionen ausgeht.

Dadurch werden die Rechte des Abgeordneten und 
seine Initiative nicht eingeschränkt. Er hat die Mög
lichkeit und die Pflicht, Beschwerden und Wähler
aufträgen nachzugehen, die ihm von den Bürgern über
geben worden sind. Ihm steht das Anfragerecht gegen
über den örtlichen Räten innerhalb und außerhalb der 
Tagungen der Volksvertretung mit dem Anspruch auf 
Antwort binnen sechs Tagen zu. Da dieses Anfragerecht 
in § 21 Buchst, c des Gesetzes nicht auf Gegenstände der 
Tagesordnung beschränkt ist, muß den Abgeordneten 
das Wort zu Anfragen auch außerhalb der Tagesord
nung der Volksvertretung erteilt werden. Nach § 23 
Abs. 1 haben die Leiter der staatlichen Organe, 
Betriebe und Einrichtungen die Abgeordneten bei der 
Ausübung ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Die in der 
gleichen Bestimmung getroffene Festlegung, daß diese 
Leiter die Abgeordneten auf deren Wunsch unverzüg
lich zu empfangen haben, soll die Mängel beseitigen 
helfen, die auf örtlicher Ebene gelegentlich noch anzu
treffen sind. Sollte ein Abgeordneter schließlich fest
stellen, z. B. auf Grund von Beschwerden, daß auf 
einem bestimmten Gebiet des Staatsapparates schlechte 
Arbeit geleistet wird, so wird es von der Initiative des 
Abgeordneten abhängen, die Aufmerksamkeit der 
Volksvertretung auf diese Frage zu lenken und ge
gebenenfalls einen Beschluß über eine systematische 
Kontrolle durch die zuständige Kommission herbeizu
führen.

Lebhafte Diskussionen löste die ursprüngliche Fas
sung des § 23 Abs. 2 des Gesetzes über die örtlichen 
Organe aus, die vorsah, allen Abgeordneten der ört
lichen Volksvertretungen die volle Immunität des 
Artikels 67 der Verfassung der DDR zuzubilligen. 
Dieser Vorschlag stieß mit Recht auf Ablehnung, weil 
die Erstreckung der vollen Immunität auf einen so 
großen Personenkreis die Aufrechterhaltung der Ord
nung im Staate gefährden und die Tätigkeit der Straf
verfolgungsorgane lahmlegen könnte. Eine derartige 
Lösung ist auch weder in einem sozialistischen noch in 
einem bürgerlich-kapitalistischen Lande vorgesehen, 
wenn man von der territorial begrenzten Immunität 
der Abgeordneten in der Volksrepublik Albanien ab
sieht. Die Einwände gegen die ursprüngliche Fassung 
der Bestimmung fanden Berücksichtigung. § 23 Abs. 2 
legt jetzt fest, daß die Abgeordneten der örtlichen 
Volksvertretungen nicht wegen ihrer Abstimmung 
oder wegen der in Ausübung ihrer Abgeordnetentätig
keit getanen Äußerungen gerichtlich oder dienstlich 
verfolgt oder zur Verantwortung gezogen werden 
dürfen. Das gilt nicht für Verleumdungen i. S. von § 187 
StGB. Verstöße gegen die §§ 185, 186 StGB fallen da- 
gen unter die Immunität der örtlichen Volksvertreter, 
die sich im wesentlichen mit Artikel 67 Abs. 1 der 
Verfassung deckt. Angesichts der Schwierigkeit einer 
Abgrenzung zwischen Kritik und Beleidigung in der 
gerichtlichen Praxis würde die Möglichkeit einer Be
strafung des Abgeordneten nach den §§ 185, 186 StGB 
zu einer Einschränkung seiner Kritik an einzelnen 
Personen oder gesellschaftlichen Organisationen 
führen.

VII
Mit diesen Darlegungen sind die zahlreichen Fragen, 

die sich aus den beiden Demokratisierungsgesetzen 
ergeben, natürlich nicht erschöpft. Viele Probleme be
dürfen noch der Behandlung, wie die Arbeit der stän
digen und zeitweiligen Kommissionen, das Prinzip der 
Kollektivität der Leitung in den örtlichen Räten, die 
Arbeitsweise der örtlichen Volksvertretungen und ihrer 
Räte und andere Fragen mehr. Die vorliegende Arbeit 
beschränkt sich darauf, die Entstehung, die politische 
Bedeutung und einige für uns Juristen wichtige Fragen 
der Gesetze zu behandeln. Bei der Lösung jedes Pro
blems müssen wir uns auf die Ziele der Demokratisie
rung orientieren: Eine enge Verbindung zwischen dem 
Staatsapparat und den Werktätigen zu schaffen, die 
Initiative und die schöpferischen Kräfte der Werk
tätigen zu entwickeln und die Massen über die von 
ihnen gewählten Volksvertreter in die Entscheidung 
und Leitung staatlicher Angelegenheiten einzubeziehen.
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ii) „Neues Deutschland“ vom 12.1. 1957.


